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Die Veränderungen sind klein, aber 
fein. Das gilt für die Modifi zierungen 

des Kabinettsbeschlusses. Neben einigen 
handwerklichen Korrekturen gibt es vor 
allem zwei Punkte, die für Vermittler, Ver-
triebe und Ausschließlichkeitsorganisatio-
nen von immenser Bedeutung sind:
1.  Für Vermittler und Vertriebe außerhalb 

der Ausschließlichkeit sind die eventu-
ell verkürzten Übergangsvorschriften 
wichtig.

2.  Für Ausschließlichkeitsvertriebe ist die 
verdeutlichte Pfl icht zur Qualifi zierung 
relevant.

Zum Themenbereich Karenzzeiten (Ver-
kürzung der Übergangsregelungen) kann 
generell festgestellt werden, dass aus ei-
ner starren Regelung („zwei Jahre ab In-
Kraft-Treten“) eine zeitlich „fl exiblere“ 
Anforderung entstanden ist. So heißt es 
nun im Kabinettsbeschluss „Ver-
mittler … bedürfen bis zum 
1. Januar (Jahreszahl des 
zweiten auf die Verkün-
dung folgenden Ka-
lenderjahres) keiner 
Erlaubnis.“ Im Klar-
text: Mit dieser For-
mulierung werden 
die Übergangsvor-
schriften defi nitiv 
auf unter zwei Jahre 
reduziert.
Wird nämlich das Gesetz 
im Laufe des Jahres 2007 
verkündet (egal in welchem 
Monat), so muss die Registrierung (und 
damit die Qualifi kation) bis zum 1. Januar 
2009 abgeschlossen sein. Sollte die Verkün-

dung allerdings noch Ende 2006 erfolgen, 
so bleibt dafür nur bis zum 1. Januar 2008 
Zeit; faktisch also nur ein Jahr für die Erlaub-
nisbeantragung und eine eventuell notwen-
dige Qualifi kation (§ 156 GewO; ebenso § 
80b VVG). Empfehlung: Halten Sie sich des-
halb unbedingt auf dem Laufenden.

  Übergangsregelung und 
Bestandsschutz

Sind von der Veränderung der Über-
gangsregelungen auch die „alten Hasen“ 
betroffen? Also die Vermittler, die schon 
seit dem 31. August 2000 ununterbro-
chen vermitteln und keine Qualifi kation 
mehr nachzuholen haben? Die Antwort: 
Ja, wenn auch in der Auswirkung nicht so 
gravierend, wie bei denen, die erst nach 

dem 31. August 2000 mit der 
Versicherungsvermittlung 

begonnen haben.
Was gilt, wenn auf-

grund langjäh-
riger Tätigkeit 
im Bereich der 
Versicherungs-
vermittlung Be-
standsschutz in 
Anspruch ge-

nommen werden 
soll? Dazu § 1 Abs. 

VersVermV: „Perso-
nen, die seit dem 31. Au-

gust 2000 selbständig oder 
unselbständig ununterbrochen als 

Versicherungsvermittler tätig waren, be-
dürfen keiner Sachkundeprüfung, wenn 

sie bis zum 1. Januar (des zweiten auf die 
Verkündung folgenden Kalenderjahres) 
eine Erlaubnis beantragen.“ 
Auch bei diesem Personenkreis gilt es also 
darauf zu achten, dass man im Falle der Ver-
kündung des Gesetzes im Jahr 2006 in je-
dem Fall im Kalenderjahr 2007 seine Erlaub-
nis unter Hinweis auf den Bestandsschutz 
beantragt. Das heißt für diesen Personen-
kreis, dass man innerhalb dieser kurzen 
Übergangsfrist alle Unterlagen zusammen-
suchen muss, die den Nachweis der unun-
terbrochenen Versicherungsvermittlung seit 
September 2000 dokumentieren. Verpasst 
man diesen Termin, kann man anschließend 
nicht mehr vermitteln und der Bestands-
schutz ist hinfällig geworden. Damit müsste 
man dann trotz langjähriger Tätigkeit eine 
Sachkundeprüfung ablegen.
Eine ganz kleine zeitliche Entspannung 
gewährt das Bundeskabinett hingegen al-
len neuen Vermittlern: So fällt jetzt jeder 
in die Übergangsregelung, der zum ersten 
Tag des auf die Verkündung folgenden 
Kalendermonats bereits aktiv ist. Beispiel: 
Wird das neue Gesetz am 5. Januar 2007 
verkündet, fällt jeder Vermittler in die Ka-
renzzeit, der bis zum 1. Februar 2007 aktiv 
wurde. Das gibt nochmals bis zu 31 Tage 
Luft. (§ 156 GewO).

  Qualifi kation von Angestellten

Im Kabinettsbeschluss ist die Pfl icht zur 
Qualifi kation von angestellten Vermittlern 
bzw. von Ausschließlichkeitsvermittlern 
nun verdeutlicht worden. Verlangte der 
Referentenentwurf nur, dass der Arbeitge-
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Kabinett verabschiedet Entwurf
Nur fünf Wochen nach der Veröffentlichung des lange erwarteten Referentenentwurfes hat das Bun-
deskabinett diesen Entwurf bereits am 3. Mai verabschiedet. Gab es Veränderungen? 

Auf den Punkt gebracht

• Bei den Karenzzeiten ist eine zeitlich 
„fl exiblere“ Anforderung entstanden.

• Sind von der Veränderung der 
Übergangsregelungen auch die „alten Hasen“ 

betroffen?

• Zudem steht 2007 die Umsetzung 
der MiFiD (Wertpapierdienstleis-

tungsrichtlinie) an.
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ber/die Versicherung für eine ausreichen-
de Qualifi kation „Sorge zu tragen“ habe, 
so heißt es jetzt, dass „Gewerbetreibende 
… direkt bei der Vermittlung mitwirkende 
Personen nur beschäftigen dürfen, wenn 
sie sicherstellen, dass diese Personen über 
die für die Vermittlung der jeweiligen 
Versicherung angemessene Qualifi kation 
verfügen, und geprüft haben, ob sie zu-
verlässig sind“. 
Für die Ausschließlichkeit heißt es, dass 
„Versicherungsunternehmen sicherstellen 
müssen, dass die Vermittler über die zur 
Vermittlung der jeweiligen Versicherung 
angemessene Qualifi kation verfügen“. 
Das bedeutet im Klartext: Arbeitgeber und 
Versicherungsunternehmen dürfen also 
überhaupt nur mit solchen Vermittlern zu-
sammenarbeiten, die eine angemessene 
Qualifi kation haben. 
Weiter ist hier ein Satz aus der Begründung 
des Gesetzes interessant: „(die Sachkunde 
wird) … durch eine IHK-Prüfung nach-
gewiesen, die sich an … der Ausbildung 
zum Versicherungsfachmann und -frau 
von 222 Stunden orientieren soll. Sie stellt 
den Maßstab bei einem umfassenden Ver-
mittlungsangebot dar. Für Vermittler, die 
nur produktakzessorische Versicherungen 
vermitteln, ist eine geringere Qualifi kation 
ausreichend.“ Das heißt, dass die Qualifi -
kation zum Versicherungsfachmann/-frau 
(IHK) grundsätzlich auch der Maßstab für 
die Ausschließlichkeit und den Angestell-
tenvertrieb sein müsste. 
Aus unserer Sicht ist damit die Bevorzu-
gung der Ausschließlichkeit und der Fest-
angestellten weiter ausgedünnt worden. Es 
empfi ehlt sich daher für den Arbeitgeber, 
seine angestellten Vermittler ebenfalls min-
destens zur Prüfung Versicherungsfach-
mann/-frau zu führen, um gegebenenfalls 
auch nachweisen zu können, dass der 
Qualifi kationspfl icht Genüge getan wurde.

  Klarheit statt Konfusion

Für Vermittler nach §§ 84 und 93 HGB hat 
der bundesweit tätige Qualifi kationsspe-
zialist GOING PUBLIC! einen kostenlosen 

EU-Richtlinien-Check im Internet (www.
richtlinien-check.de) eingerichtet. Hier 
können sich alle Interessierten mit fünf bis 
acht Klicks Klarheit verschaffen, ob und 
von welchen EU-Richtlinien sie in punc-
to Qualifi kation betroffen sind. Vertriebe 
können sich von GOING PUBLIC! einen 
besonderen Zugang einrichten lassen und 
erhalten anschließend in kürzester Zeit ein 
komplettes Vertriebscontrolling auf die 
Frage: „Welcher Vermittler muss welche 
Qualifi kation bis wann für welche EU-
Richtlinie ablegen?“
Vergessen Sie dabei nicht: Zum 1. Novem-
ber 2007 steht die Umsetzung der MiFiD 
(Wertpapierdienstleistungsrichtlinie) an. 
Und wie GOING PUBLIC! erfahren hat, 
wird der gewerberechtliche Teil der Mi-
FiD (also die Regelungen, die die Vermitt-
ler betreffen) bei denselben Personen im 
Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt 
werden, die jetzt die Vermittlerrichtlinie 
umgesetzt haben. 
Somit ist also auch für die MiFiD mit ähn-
lichen Anforderungen an die Qualifi kation 
der Vermittler zu rechnen, wie sie gerade für 
die Vermittlerrichtlinie beschrieben wurden. 
Planen Sie also rechtzeitig, Ihre Vertriebs-
mannschaft „EU-Richtliniensicher“ aufzu-
stellen. Denn nichts ist ärgerlicher und teu-
rer, als wenn Vermittler einige Monate nicht 
tätig werden können, weil sie ihre Erlaubnis 
nach §34d GewO nicht erhalten haben.

Frank Rottenbacher
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